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Norm

EKHG §9 Abs2 C

Rechtssatz

Der Drittbeklagte hat sein Fahrzeug nach dem Auftanken in der Bedienungstankstelle in Gang gesetzt, nachdem der

Tankwart die Rechnung ausgestellt, den der getankten Menge Treibsto8 entsprechenden Betrag kassiert und sich der

Drittbeklagte im Fahrzeug Notizen über Menge, Betrag und Kilometeranzahl gemacht hatte. Daß die Vorinstanzen dem

Drittebeklagten bei dieser Sachlage zugebilligt haben, die erforderliche Sorgfalt beachtet zu haben, hält sich im

Rahmen der Rechtsprechung. Daran vermag auch nichts zu ändern, daß der Drittbeklagte den Tankvorgang

beobachtet hat. Er sah dabei nur das, was ihm ohnedies bekannt war. Daraus, daß der Schlauch in der Tankö8nung

steckte, konnte und mußte er nicht schließen, daß ihn der Tankwart nicht nach dem Au8üllen des Tanks - das bei

Einsetzen des Betrages auf der Rechnung abgeschlossen sein mußte - entfernen würde. Eine besondere Erklärung des

Tankwartes mußte er nicht abwarten; das Kassieren eines der getankten Menge entsprechenden Betrages ist

üblicherweise ein Zeichen dafür, daß der Tankvorgang beendet ist.
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